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Vernehmlassung zur Umsetzung der Neuregelung der psychologischen Psycho-

therapie: Anpassungen der KVV und KLV 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) 

bedankt sich bestens für die freundlicherweise eingeräumte Möglichkeit einer Stellung-

nahme im Zuge der Vernehmlassung. Die SGAIM möchte zur KLV-Änderung: Fallbeur-

teilung zur Weiterführung der psychologischen Psychotherapie nach 30 Sitzungen (An-

trag der SAPPM) Stellung beziehen. 

 

Aus SGAIM unterstützt die Anfrage der Schweizerische Akademie für Psychosomatische 

und Psychosoziale Medizin (SAPPM), dass Fachärzte/innen mit interdisziplinärem 

Schwerpunkttitel in Psychosomatischer und Psychosozialer Medizin (SAPPM) psycholo-

gische Psychotherapien anordnen können und keine Fallbeurteilung einer Fachärztin o-

der eines Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie für die Verlängerung der Thera-

pie nach 30 Sitzungen benötigen sowie dass Artikel 11b der Krankenpflege-Leistungsver-

ordnung KLV entsprechend angepasst werden soll. 

 

Der Schwerpunkttitel in Psychosomatischer und Psychosozialer Medizin ist vom Schwei-

zerischen SIWF akkreditiert und dient zur Ausübung einer hauptberuflichen Tätigkeit. Die 

Zusatzausbildung umfasst gesprächstherapeutische Verfahren (z.B. psychodynamisch, 

kognitivverhaltenstherapeutisch, systemisch; Krisenintervention, Langzeit- und Sterbebe-

treuung, Beendigung von therapeutischen Beziehungen). Das Patientengut in der Psy-

chosomatischen Medizin  unterscheidet sich von denjenigen der Psychiatrie. Psychoso-

matische Patientinnen leiden additiv an (funktionellen) körperlichen Symptomen. Entspre-

chend ist auch der Inhaltsansatz der durchgeführten Psychotherapie nicht derselbe.  

Die Behandlung dieser Personengruppe ist langwierig und wenn die Konsultation einer 

Fachärztin oder eines Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie notwendig ist, be-

deutet es für diese die Beurteilung von komplexen Fällen in einem anders gelegenen 

Fachbereich. Zusätzlich kann diese zusätzliche Beurteilung zu Verzögerungen in der Be-

handlung führen. Weiterhin ist fraglich, ob ausreichende Kapazitäten seitens der Psychia-

ter/innen  zu einer zeitnahen Beurteilung bestehen.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die angestrebte Anpassung aus Sicht der 

SGAIM sowohl aus therapeutischer, prozessualer und auch ökonomischer Sicht sinnvoll 

ist und entsprechend umgesetzt werden sollte. 

 

 

Wir bitten Sie höflich um Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Überlegungen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) 

    

 
 

Drahomir Aujesky Regula Capaul 

Prof. Dr. med. Dr. med. 

Co-Präsident Co-Präsidentin 


